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Art. 6 Dublin-III-VO: Garantien für
Minderjährige

1. Minderjährige

(1) Das Wohl des Kindes ist in allen Verfahren, die in dieser Verordnung vorgesehen sind, eine
vorrangige Erwägung der Mitgliedstaaten.

(2) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass ein unbegleiteter Minderjährige in allen Verfahren, die in
dieser Verordnung vorgesehen sind, von einem Vertreter vertreten und/oder unterstützt wird. Der
Vertreter verfügt über die entsprechenden Qualifikationen und Fachkenntnisse, um zu
gewährleisteten, dass dem Wohl des Minderjährigen während der nach dieser Verordnung
durchgeführten Verfahren Rechnung getragen wird. Ein solcher Vertreter hat Zugang zu dem Inhalt
der einschlägigen Dokumente in der Akte des Antragstellers einschließlich des speziellen
Merkblatts für unbegleitete Minderjährige.

Dieser Absatz lässt die entsprechenden Bestimmungen in Artikel 25 der Richtlinie 2013/32/EU
unberührt.

(3) Bei der Würdigung des Wohl des Kindes arbeiten die Mitgliedstaaten eng zusammen und tragen
dabei insbesondere folgenden Faktoren gebührend Rechnung:

a) Möglichkeiten der Familienzusammenführung;

b) dem Wohlergehen und der sozialen Entwicklung des Minderjährigen unter besonderer
Berücksichtigung seines Hintergrundes;

c) Sicherheitserwägungen, insbesondere wenn es sich bei dem Minderjährigen um ein Opfer des
Menschenhandels handeln könnte;

d) den Ansichten des Minderjährigen entsprechend seinem Alter und seiner Reife.

(4) Zum Zweck der Durchführung des Artikels 8 unternimmt der Mitgliedstaat, in dem der
unbegleitete Minderjährige einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, so bald wie
möglich geeignete Schritte, um die Familienangehörigen, Geschwister oder Verwandte des
unbegleiteten Minderjährigen im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten zu ermitteln, wobei er das Wohl
des Kindes schützt.

Zu diesem Zweck kann der Mitgliedstaat internationale oder andere einschlägige Organisationen
um Hilfe ersuchen und den Zugang des Minderjährigen zu den Suchdiensten dieser Organisationen
erleichtern.

Das Personal der zuständigen Behörden im Sinne von Artikel 35, die unbegleitete Minderjährige
betreffende Anträge bearbeiten, haben eine geeignete Schulung über die besonderen Bedürfnisse
Minderjähriger erhalten und werden weiterhin geschult.

(5) Zur Erleichterung geeigneter Maßnahmen zur Ermittlung der im Hoheitsgebiet eines anderen
Mitgliedstaats lebenden Familienangehörigen, der Geschwister oder der Verwandten eines
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unbegleiteten Minderjährigen gemäß Absatz 4 dieses Artikels erlässt die Kommission
Durchführungsrechtsakte, einschließlich der Festlegung eines Standardformblatts für den
Austausch einschlägiger Informationen zwischen den Mitgliedstaaten. Diese
Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 44 Absatz 2 genannten Prüfverfahren
erlassen.
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